
ist in der Politik und im Kampf der Partei der 
Arbeiterklasse und der Regierung um eine sozialisti
sche Planung und Leitung der Volkswirtschaft nicht 
neu. Entsprechend der marxistischen Lehre von der 
Notwendigkeit der Entwicklung der Volkswirtschaft 
nach einem einheitlichen Staatsplan widmeten die 
Partei der Arbeiterklasse und die Regierung der zen
tralen staatlichen Planung stets große Aufmerksamkeit. 
Nur dank dieser Pläne und des unermüdlichen Rin
gens um ihre Erfüllung konnten wir unsere großen 
Erfolge im sozialistischen Aufbau erreichen. Der 
Kampf um eine koordinierte, einheitliche Leitung der 
Volkswirtschaft und überhaupt der gesamten gesell
schaftlichen Entwicklung führte auch schon in der 
Vergangenheit zu Veränderungen in der Arbeitsweise 
und. der Organisation der staatlichen Leitung. Dem Be
streben nach koordinierter Leitung der gesellschaft
lichen Entwicklung und stärkerer Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Ministerien dienten die frühe
ren Koordinierungs- und Kontrollstellen. Dem glei
chen Zweck dienten die im Dezember 1955 vom 
Ministerrat auf Grund der Beschlüsse des 25. Plenums 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands gebildeten Kommissionen für Industrie 
und Verkehr und für Konsumgüterproduktion und 
Versorgung der Bevölkerung.

Einen wichtigen Schritt vorwärts in der Herstellung 
einer planmäßigen, koordinierten zentralen Leitung 
und Planung der Volkswirtschaft bedeutete die Bil
dung des Wirtschaftsrats durch den Beschluß des 
Ministerrats vom 11. April 1957. Der Wirtschaftsrat war 
als Organ des Ministerrats dafür verantwortlich, die 
Ausarbeitung der Volkswirtschaftspläne zu leiten. In 
allen grundsätzlichen operativen Fragen der Wirt
schaftsführung hatte er zu entscheiden. Zu seinen 
Aufgaben gehörte es, dem Ministerrat die Hauptkenn
ziffern der für die einzelnen Planjahre aufzustellenden 
Volkswirtschaftspläne zur Bestätigung vorzulegen. Die 
Bildung und die Tätigkeit des Wirtschaftsrats stellten 
einen ersten, entscheidenden Schritt in Richtung der 
Maßnahmen dar, die jetzt auf der Grundlage des 
Gesetzes über die Vervollkommnung und Verein
fachung der Arbeit des Staatsapparates durchgeführt 
werden.

Aber auch die Bildung des Wirtschaftsrats konnte 
das Problem nicht in seiner Gesamtheit lösen. Die 
Herstellung der notwendigen Einheit der Leitung und 
Planung der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung 
wurde vor allem durch das ressortmäßige Nebenein
ander der Arbeit in den Fachministerien, in der Staat
lichen Plankommission und im Ministerium der Finan
zen sowie durch die uneinheitliche Planmethodik 
gehemmt. Die örtlichen Organe der Staatsmacht im 
Bezirk und Kreis erhielten keinen komplexen Über
blick über die Entwicklung in ihrem Bereich. Trotz 
vieler Anstrengungen der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und der Regierung kannten die 
Arbeiter, Angestellten und Angehörigen der tech
nischen Intelligenz den Plan zu wenig und waren an 
der Vorbereitung der Pläne ungenügend beteiligt. Not
wendigerweise konnten daher viele Potenzen für die 
bessere Erfüllung des Planes nicht ausgenutzt werden. 
Das entscheidende Problem, das die Lösung vieler 
anderer Fragen bei der Vervollkommnung und Verein
fachung der Arbeit des Staatsapparates unmittelbar 
beeinflußte, bildete daher die Vervollkommnung der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft und damit 
überhaupt der gesellschaftlichen Entwicklung.

Das grundsätzlich Neue in der Aufgabenstellung und 
damit auch in der Bestimmung der neuen Arbeits
weise besteht nach dem Gesetz über die Vervoll
kommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staats
apparats und den dazu ergangenen Verordnungen vor 
allem darin, daß die Staatliche Plankommission als 
das zentrale Organ des Ministerrats für die Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft sowie für die Kon
trolle der Durchführung der Pläne verantwortlich ist. 
Damit erhält die Staatliche Plankommission in der 
Leitung der Industrie eine neue Funktion. Aber auch 
die Planung der Entwicklung des gesamten gesell
schaftlichen Lebens wird auf eine neue, höhere Stufe 
gehoben. Mit dieser neuen Verantwortung der Staat
lichen Plankommission wird das bisherige ressort

mäßige Nebeneinander der Planung durch die Staat
liche Plankommission und die anderen zentralen 
Organe der staatlichen Verwaltung und damit ein 
Zustand überwunden, der in der Vergangenheit viel 
Doppelarbeit in der Planung hervorrief. Die Staatliche 
Plankommission war nach ihrer bisherigen Funktion 
auch zu wenig ein Instrument der unmittelbaren Ein
wirkung auf die Plandurchführung. Sie war praktisch 
nach' der bisherigen Methode der Leitung nicht für 
die Erfüllung des Planes unmittelbar verantwortlich. 
Dies führte dazu, daß die Planung vom volkseigenen 
Betrieb bis zur Staatlichen Plankommission über die 
Abteilungen, die Hauptverwaltungen und Zentralen 
Planabteilungen der Ministerien einen sehr langen 
Weg lief und dadurch äußerst erschwert wurde Die 
Staatliche Plankommission, die die staatlichen Pläne 
auszuarbeiten und vor dem Ministerrat und der Volks
kammer zu vertreten hatte, wurde in ihrer Arbeit 
von den bei der Durchführung der Pläne in den einzel
nen Industriezweigen auftretenden Problemen isoliert. 
Die jetzt durch das Gesetz bewirkte Herstellung der 
einheitlichen und ungeteilten Verantwortung der 
Staatlichen Plankommission für die Leitung und 
Planung der Volkswirtschaft schafft größere Möglich
keiten, wissenschaftlich exakt die ökonomischen 
Gesetze des Aufbaus des Sozialismus auszunutzen und 
die richtige Anwendung dieser Gesetze in der Praxis 
zu kontrollieren. Indem einerseits die einheitliche Pla
nung und Leitung der gesamten volkseigenen Industrie 
bei der Staatlichen Plankommission konzentriert und 
gleichzeitig die operative Leitung der Produktion in 
die neu zu bildenden VVB verlagert wurde, entfiel 
für die Industrieministerien die Aufgabe der Planung 
und damit der Leitung der einzelnen Industriezweige.

Da es aber bei der Herstellung eines einheitlichen 
Systems der zentralen Leitung der Planung vor allem 
auch um die Koordinierung aller Wirtschaftszweige 
geht, mußte die Stellung der Staatlichen Plankom
mission auch bei der Planung und Entwicklung aller 
derjenigen Bereiche der Volkswirtschaft bzw. der 
gesellschaftlichen Entwicklung gestärkt werden, deren 
Leitung nicht unmittelbar durch die Staatliche Plan
kommission erfolgt. Dabei sind die zentralen Organe, 
die für die Bereiche Kultur, Volksbildung und Gesund
heitswesen verantwortlich sind, von der wirtschaft
lichen Tätigkeit befreit; die Planung dieser Bereiche 
erfolgt bei der Staatlichen Plankommission. Für die 
Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Erfassung und 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bauwesen, 
Verkehr, Handel und Versorgung koordiniert die Staat
liche Plankommission die Pläne, die von den auf die
sen Bereichen verantwortlichen zentralen Organen der 
staatlichen Verwaltung ausgearbeitet werden, mit den 
Bedürfnissen der gesamten Volkswirtschaft. Auf diesen 
Bereichen sind auch die zentralen Organe der staat
lichen Verwaltung für die Durchführung der von der 
Staatlichen Plankommission bestätigten Pläne voll 
verantwortlich. Durch diese Art der Planung und 
Leitung können die besonderen Bedingungen der 
sozialistischen Entwicklung dieser Bereiche stärker 
berücksichtigt werden. Während früher das Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft oder das 
Ministerium für Handel und Versorgung die für ihren 
Bereich bestätigten Pläne selbständig an die Fachorgane 
der örtlichen Organe der Staatsmacht gaben, ist jetzt 
nur noch die Staatliche Plankommission berechtigt, 
die vom Ministerrat bestätigten Pläne den Räten der 
Bezirke ziu übergeben. Eine Übergabe bestätigter Pläne 
durch die anderen zentralen. Organe der staatlichen 
Verwaltung an die Räte der Bezirke erfolgt nicht mehr. 
Auch die zentralen Organe der staatlichen Verwaltung 
erhalten für ihren Bereich die bestätigten Pläne durch 
die Staatliche Plankommission.

Auf Grund der großen Bedeutung richtiger Pläne 
und ihrer guten Erfüllung erhielt die Staatliche Plan
kommission weiterhin das Recht, in allen Fragen der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft direkte 
Weisungen an die VVB, an die Wirtschaftsräte bei 
den Räten der Bezirke und an die zentralen Organe 
der staatlichen Verwaltung zu geben. Dadurch wird 
zugleich die Voraussetzung dafür geschaffen, die Ver
antwortung der für die unmittelbare Durchführung 
der Pläne verantwortlichen Organe zu stärken.
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